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Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, kann im Mai 2011 die erste 
Prüfung in der neuen Fachrichtung „Phyto West nach TCM“ absolviert 
werden. 
 
Nachstehend finden Sie die Details der Anforderungen für die Prüfungs-
zulassung und die A-Mitgliedschaf. 
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1.  Anforderungen für die Prüfungszulassung 

 
 Der Antragsteller hat ein Diplom oder eine Bestätigung/Zertifikat einer von der SBO-

TCM anerkannten Schule über den vollständigen Abschluss der mindestens 3 Jahre 
dauernden Theorieausbildung in Phyto West nach TCM (inkl. TCM Grundlagen). 

 
 Dieses beinhaltet mindestens: 
 

Prüfungsanforderungen Stunden  
TCM Grundlagen 300 
Phyto West Theorie 300 
Total TCM Unterricht 600 

 
Ist die Schule nicht von der SBO-TCM anerkannt, so müssen die detaillierten 
Schulunterlagen zur Prüfung eingereicht werden. Die Prüfungsexpertenkommission 
entscheidet über die Zulassung. Ein negativer Entscheid kann innert 14 Tagen beim 
Vorstand angefochten werden, welcher abschliessend entscheidet. Für das Verfahren 
gilt analog das Prüfungsreglement. Der Verband empfiehlt dringend, das Studium bei 
einer anerkannten Schule zu absolvieren. 
 

 Er hat die SBO-TCM Grundlagenprüfung bereits erfolgreich bestanden oder absolviert 
diese gleichzeitig mit der fachspezifischen Prüfung. 

 
 Er kann sich über das erfolgreiche Absolvieren von 600 Stunden Ausbildung in 

westlicher Medizin ausweisen.  
 
Ausnahme: 
Kandidaten, die eine oder mehrere der obigen Bedingungen nicht erfüllen, können in 
Ausnahmefällen trotzdem zur Prüfung zugelassen werden. Diese Ausnahmebewilligung wird 
jedoch äusserst restriktiv gehandhabt und kommt in den seltensten Fällen zur Anwendung. Sie 
ist vor allem für ausländische Kandidaten gedacht, die ihre Ausbildung auf einem anderen 
Weg gemacht haben. 
 
Eine solche Ausnahme setzt einen entsprechenden, schriftlichen Antrag an die 
Prüfungsexpertenkommission voraus. Darin muss klar und eindeutig begründet werden, 
warum der Verband in diesem Fall von den obigen Anforderungen Abstand nehmen soll. 
Behauptete Tatsachen sind zu belegen. Der Entscheid des PEK kann mit einem Rekurs innert 
vierzehn Tagen beim Vorstand angefochten werden, welcher abschliessend entscheidet. 
 
 

1.1  Voraussetzungen für die Prüfungsanmeldung 
 

 Alle Voraussetzungen müssen spätestens bis Anmeldeschluss erfüllt sein. 
 

 Zeitanrechnung: Unterricht und Praktikum werden in Stunden à 60 Minuten gerechnet. 
 

 Die Anmeldung muss auf dem entsprechenden Formular der SBO-TCM eingereicht 
werden. Dieses ist im Kapitel 12 dieses Handbuchs zu finden. Zusätzlich können alle 
Formulare im Internet (www.sbo-tcm.ch) in der Rubrik „Dokumente“ herunter geladen 
werden. 

 
 Alle Dokumente müssen in zweifacher Ausführung (keine Originale) eingesandt 

werden (bitte in zwei kompletten und geordneten Dossiers einreichen). Diese können 
in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache abgefasst sein. 
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Dokumente in anderen Sprachen müssen als Kopie des Originals und mit einer 
beglaubigten Übersetzung eingereicht werden. 

 
 Die SBO-TCM behält sich das Recht vor, zusätzliche Dokumente einzufordern. 

 
 Für die Bearbeitungsgebühr und die Prüfungsgebühr erhalten Sie nach Dossiereingang 

eine Rechnung. 
 
 
 
1.2  Anforderungen für eine Anmeldung zur Phyto West Prüfung für  

A-Mitglieder: 
 

 Der Antragsteller ist A-Mitglied der SBO-TCM in einer oder mehreren Fachrichtung/en.  
 

 Der Antragsteller hat ein Diplom oder eine Bestätigung/Zertifikat einer von der SBO-
TCM anerkannten Schule über den vollständigen Abschluss der theoretischen 
Ausbildung in Phyto West nach TCM. 
 

 Der Antragsteller erfüllt mind. die zum Zeitpunkt des Antrags auf A-Mitgliedschaft 
geforderte Anzahl Theorie-Stunden in Phyto West nach TCM. 

 
Prüfungsanforderungen für Phyto West nach 
TCM als zusätzliche Fachrichtung 

Stunden 
 

TCM Grundlagen bereits mit der ersten Fachrichtung 
nachgewiesen 

Phyto West nach TCM  300 
 
 
 
1.3 Ausnahmeregelung für A-Mitglieder für die Zulassung an die Prüfungen 

Mai 2011 und November 2011 
 
A-Mitglieder Stunden 

Variante 1 
Stunden 
Variante 2 

Stunden 
Variante 3 

Phyto West Theorie 200 200 200 
 100 Std. Weiterbildung in Phyto West  100   
 max. 50 Std. aus Unterricht in 

chinesischer Arzneimitteltherapie 
 50  

 praktische Arbeit* in der Praxis nach 
Abschluss einer Phyto-West TCM 
Ausbildung mit max. 2 Jahren à 50 Std 
(Einreichen mit Formular „Behandlungs-
nachweis“) 
 

(diese können später nicht als Praktikum für 
den A-Status in Phyto West angerechnet 
werden.) 

 50 100 

Total Gesamtstundenzahl pro Variante 300 300 300 
 

*„Praktische Arbeit in der Praxis“ bedeutet die regelmässige Anwendung von Phyto West nach 
TCM bei einer Mehrzahl der Patienten, mindestens jedoch 100 Behandlungen pro Jahr. Die 
SBO-TCM behält sich das Recht vor, anonymisierte Akteneinsicht zu verlangen. (Einreichen mit 
Formular „Behandlungsnachweis“) 
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1.4  Lernquellen 
 

Westliche Heilpflanzen und Chinesische Medizin 
Verlag für Ganzheitliche Medizin Bad Kötzing, 2006 
Ross Jeremy, ISBN 978-3-927344-68-6 
 
Eine Klinische Materia Medica 
Verlag für Ganzheitliche Medizin Bad Kötzing, 2009 
Ross Jeremy, ISBN 978-3-927344-87-7 
 
Planetary Herbology 
Verlag Lotus Press USA, 1992 
Tierra Michael, ISBN 978-0-94 152 42 78 

 
Praxisbuch Westliche Kräuter und Chinesische Medizin 
Bacopa Verlag, Schiedelberg, 2010 
von Blarer Zalokar Ulrike und von Blarer Peter, ISBN 978-3-90161-88-40 (erhältlich ab Mitte Dezember 2010) 
 
Unsere Heilpflanzen 
Ott Verlag, Bern, 2009 
Maja Dal Cero, ISBN 978-3-7225-0091-1 
 
Sicherheit in der Chinesischen Arzneimitteltherapie 
Schweizerische Berufsorganisation für traditionelle Chinesische Medizin, St. Gallen, 
2005 
ISBN 978-3-9523017-0-1 
Bemerkung: Seiten, welche sich ausschliesslich auf Chinesische Arzneimittel beziehen, werden 
nicht berücksichtigt. 
 
Heft „Phyto West nach TCM Arzneimittelliste“ 
Schweizerische Berufsorganisation für Tradtionelle Chinesische Medizin, St. Gallen, 2010 

 
 
 
1.5  Vorgehen für ein Prüfungsanmeldung 
 

1. Informieren Sie sich im Anforderungskatalog nach den Themen und Inhalt der Prüfung.  
 http://www.sbo-tcm.ch/verband/studenten/pruefungen/phyto-west-nach-

tcm/anforderungskatalog.html 
 
2. Informieren Sie sich im Prüfungsleitfaden über die Prüfungsdauer, den Ablauf, die 

Kosten  etc.  
 http://www.sbo-tcm.ch/verband/studenten/pruefungen/phyto-west-nach-tcm.html 
 
3.  Füllen Sie das Prüfungsanmeldeformular aus und senden Sie es im Doppel ein. 

 http://www.sbo-tcm.ch/verband/studenten/dokumente-formulare.html 
 

4. Mit der Bestätigung zur Prüfungszulassung erhalten Sie Musterfragen, die Lernquellen 
und das neue Heft der SBO-TCM „Phyto West nach TCM Arzneimittelliste“ zugeschickt. 
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2.   A-Mitgliedschaftsanforderungen Phyto West nach TCM 
 
 Ein korrekt ausgefüllter Antrag mit entsprechendem Formular (Antrag auf A-

Mitgliedschaft) der SBO-TCM muss eingereicht werden. Dieses Formular ist im Kapitel 
12 dieses Handbuchs zu finden. Zusätzlich können alle Formulare im Internet 
(www.sbo-tcm.ch) in der Rubrik „Dokumente“ herunter geladen werden. 

 
 Der Antragsteller muss die SBO-TCM Fachprüfungen (TCM Grundlagen-, Phyto West-, 

und Westmedprüfung) oder eine von der SBO-TCM anerkannte Prüfung in TCM 
erfolgreich absolviert haben. 

 
 Nachweis von Abschluss mit Diplom oder Abschlusszertifikat eines mindestens drei 

Jahre dauernden Studiums. 
 

 Nachweis der entsprechenden Anzahl Praktikumsstunden:  
 

Antrag auf A-Mitgliedschaft Stunden 
Phyto West nach TCM 800 

Für A-Mitgliedschaftsanträge für mehrere Fachrichtungen gelten folgende 
Praktikumsstunden: 
 

 Mindeststundenanzahl für Antrag auf A-Mitgliedschaft in Phyto West nach TCM  
  

 Gesamtstunden (Summe aller 
Fachrichtungen) 

Mindestanzahl Stunden in 
Phyto West nach TCM 

als zweite Fachrichtung  1'000  200 
als dritte Fachrichtung 1'200  200 
als vierte Fachrichtung 1'400  200 

 
 Alle Dokumente müssen in zweifacher Ausführung (keine Originale) eingesandt 

werden (bitte in zwei kompletten und geordneten Dossiers einreichen). Diese können 
in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache abgefasst sein. 
Dokumente in anderen Sprachen müssen als Kopie des Originals und mit einer 
beglaubigten Übersetzung eingereicht werden. 

 
Sind alle Unterlagen vollständig und korrekt eingereicht, werden sie der PEK weitergeleitet, 
welche diese bearbeitet. Der Entscheid wird innert 4–6 Wochen mitgeteilt.  
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2.1  Ausnahmeregelung für Antrag auf A-Mitgliedschaft bis 31.12.2012 
 
Antrag auf A-Mitgliedschaft bis 
31.12.2012 

SBO-TCM Prüfung in Phyto 
West nötig 

Praktikumsstunden nötig 

Mit Nachweis von mehr als 3 Jahren 
praktischer Arbeit* in der Praxis nach 
Abschluss einer Phyto-West TCM 
Ausbildung**   
 
(Einreichen mit Formular „Behandlungs-
nachweis“) 

ja nein 

 

*„Praktische Arbeit in der Praxis“ bedeutet die regelmässige Anwendung von Phyto West nach 
TCM bei einer Mehrzahl der Patienten, mindestens jedoch 100 Behandlungen pro Jahr. Die 
SBO-TCM behält sich das Recht vor, anonymisierte Akteneinsicht zu verlangen. (Einreichen mit 
Formular „Behandlungsnachweis“) 
 
** Ausbildungsanforderungen siehe Punkt 1.2 und 1.3 

 
 

2.2  Vorgehen für Antrag auf A-Mitgliedschaft 
 
1.  Füllen Sie das Antragsformular aus und senden Sie es im Doppel ein. 

 http://www.sbo-tcm.ch/verband/praktizierende/dokumente-formulare.html 
 


